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Für den Einzelverkehr mit Bier in Flaschen oder Krügen kann
die Angabe des Inhaltes unter Festsetzung angemessener Fehler-

grenzen vorgeschrieben werden.
Die durch Beschluß des Bundesraths getroffenen Bestimmungen

sind durch das Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichs-

tag sogleich oder bei seinem nächsten Zusammentritt vorzulegen.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Bundesraths

burden mit Geldstrafe bis einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft
estraft.

§ 6. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes über das Erwerbs-

geschäft eines Anderen, über Person des Inhabers oder Leiters des
Geschäfts, über die Waaren oder gewerblichen Leistungen eines

Anderen Behauptungen thatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet,

Bei Vereinigung mehrerer Stränge im Gesammtgewichte bis zu 50g
genügt es, wenn die Gewichtsangabe auf der gemeinsamen Verpackung an—

debracht ist, bei Mengen über 50gist sie auf jedem einzelnen Stücke anzu—
ringen. Garne in Knäueln sowie Garne, welche nach der Länge verkauft

werden, müssen stets mit einer Mengenangabe versehen sein.

§8 6. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1903 in Kraft.

Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen für den Klein-
handel mit Kerzen. Vom 4. Dezember 01. (RGl 494.)

n Auf Grund der Vorschriften im § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung
es unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) hat

er Bundesrath die nachstehenden Vorschriften, betreffend den Kleinhandel mit

erzen, beschlossen:

ib § 1. Packungen mit Stearin= und Paraffinkerzen sowie mit Kerzen, die
erwiegend aus diesen Stoffen hergestellt sind (Kompositionskerzen), dürfen im

inzelverkehre nur in bestimmten Einheiten des Gewichts und unter Angabe

er Gewichtsmenge gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten werden.

G § 2. Als Einheiten für das Rohgewicht der Packungen werden 500
kamm, 330 Gramm und für Packungen, bei welchen die einzelne Kerze

Gramm oder weniger wiegt, auch 250 Gramm zugelassen.

8 3. Das Reingewicht der in den Packungen enthaltenen Kerzen muß
inem Rohgewichte

von 500 Gramm mindestens 470 Gramm,

von 330 Gramm mindestens 305 Gramm,

von 250 Gramm mindestens 225 Gramm

beie

betragen.
Nei 8 4. Auf der Außenseite der Packungen ist sowohl das Rohgewicht als das
od ewicht in leicht erkennbarer Weise anzugeben. Die Angabe ist in Gramm

er in Bruchtheilen von Kilogramm auszudrücken.

10 § 5. Weder das Rohgewicht noch das Reingewicht darf um mehr als

ramm hinter dem angegebenen Betrage zurückbleiben.
§ 6. Diese Vorschriften treten mit dem 1. Januar 1903 in Kraft.
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welche geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts oder den Kredit des
Inhabers zu schädigen, ist, sofern die Behauptungen nicht erweislich
wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des entstandenen Schadens
verpflichtet. Auch kann der Verletzte den Anspruch geltend machen,
daß die Wiederholung oder Verbreitung der Behauptungen unterbleibe.

Die Bestimmungen des ersten Absatzes finden keine Anwendung,
wenn der Mittheilende oder der Empfänger der Mittheilung an ihr

ein berechtigtes Interesse hat.
§ 7. Wer wider besseres Wissen über das Erwerbsgeschäft

eines Anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Ge-

schäfts, über die Waaren oder gewerblichen Leistungen eines Anderen
unwahre Behauptungen thatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet,
welche geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts zu schädigen, wird
mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Ge-

fängniß bis zu einem Jahre bestraft.

§ 8. Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma
oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines ge-

werblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise be-
nutzt, welche darauf berechnet und geeignet ist, Verwechselungen mit
dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervor-
zurufen, deren sich ein Anderer befugterweise bedient, ist diesem zum
Ersatze des Schadens verpflichtet. Auch kann der Anspruch auf
Unterlassung der mißbräuchlichen Art der Benutzung geltend gemacht
werden.

§ 9. Mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Ge-

fängniß bis zu einem Jahre wird bestraft, wer als Angestellter,
Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebes Geschäfts= oder Be-
triebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut
oder sonst zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer
des Dienstverhältnisses unbefugt an Andere zu Zwecken des Wett-

bewerbes oder in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebes

Schaden zuzufügen, mittheilt.
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts= oder Be-

triebsgeheimnisse, deren Kenntniß er durch eine der im Absatz 1

bezeichneten Mittheilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder
die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken
des Wettbewerbes unbefugt verwerthet oder an Andere mittheilt.

Zuwiderhandlungen verpflichten außerdem zum Ersatze des ent-
standenen Schadens. Mehrere Verpflichtete haften als Gesammt-
schuldner.

§ 10. Wer zum Zweck des Wettbewerbes es unternimmt,

einen Anderen zu einer unbefugten Mittheilung der im 8 9 Absatz
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bezeichneten Art zu bestimmen, wird mit Geldstrafe bis zu zwei-
tausend Mark oder mit Gefängniß bis zu neun Monaten bestraft.

§ 11. Die in den §8 1, 6, 8, 9 bezeichneten Ansprüche auf
Unterlassung oder Schadensersatz verjähren in sechs Monaten von
dem Zeitpunkt an, in welchem der Anspruchsberechtigte von der

Handlung und von der Person des Verpflichteten Kenntniß erlangt,
ohne Rücksicht auf diese Kenntniß in drei Jahren von der Begehung
der Handlung an.

Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der
Verjährung nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden ent-

tanden ist.

§ 12. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der im 85
bezeichneten Fälle nur auf Antrag ein. In den Fällen des § 4
hat das Recht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 1 Absatz 1

bezeichneten Gewerbetreibenden und Verbände.

Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag ein-
riitt, können von den zum Strafantrage Berechtigten im Wege der

reivatklage verfolgt werden, ohne daß es einer vorgängigen An-
rufung der Staatsanwaltschaft bedarf. Die öffentliche Klage wird
von der Staatsanwaltschaft nur dann erhoben, wenn dies im öffent-

lichen Interesse liegt.
Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die

Schöffengerichte zuständig.
§ 13. Wird in den Fällen des § 4 auf Strafe erkannt, so

kann angeordnet werden, daß die Verurtheilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekannt zu machen sei.

Wird in den Fällen des § 7 auf Strafe erkannt, so ist zu-
gleich dem Verletzten die Befugniß zuzusprechen, die Verurtheilung
innerhalb bestimmter Frist auf Kosten des Verurtheilten öffentlich

ekannt zu machen.

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten kann das Ge-
richt die öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anordnen; die

taatskasse trägt die Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden
oder dem Privatkläger auferlegt worden sind.

er Ist in den Fällen der §8 1, 6 und 8 auf Unterlassung Klage
hoben, so kann in dem Urtheile der obsiegenden Partei die Be-

unniß zugesprochen werden, den verfügenden Theil des Urtheiles
Znerhalb bestimmter Frist auf Kosten der unterliegenden Partei
ö fentlich bekannt zu machen.

Die Art der Bekanntmachung ist im Urtheil zu bestimmen.
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§ 14. Neben einer nach Maßgabe dieses Gesetzes verhängten
Strafe kann auf Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu er-
legende Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt

werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurtheilten als

Gesammtschuldner. Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung
eines weiteren Entschädigungsanspruchs aus.

§ 15. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage
ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht ist, gehören,
insoweit in erster Instanz die Zuständigkeit der Landgerichte begründet
ist, vor die Kammer für Handelssachen. Die Verhandlung und Ent-

scheidung letzter Instanz im Sinne des 8§ 8 des Einführungsgesetzes
zum Gerichtsverfassungsgesetze wird dem Reichsgericht zugewiesen.

§ 16. Wer im Inlande eine Hauptniederlassung nicht besitzt,
hat auf den Schutz dieses Gesetzes nur insoweit Anspruch, als in
dem Staate, in welchem seine Hauptniederlassung sich befindet, nach
einer im Reichs-Gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung deutsche Ge-

werbetreibende einen entsprechenden Schutz genießen.

§ 17. Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1896 in Kraft.

IX

Gesetz, betr. die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewahrung

fremder Werthpapiere.

Vom 5. Juli 1896. (RG#Bl 183.)

§ 1. Ein Kaufmann, welchem im Betriebe seines Handels-
gewerbes Aktien, Kuxe, Interimsscheine, Erneuerungsscheine (Ta-
lons), auf den Inhaber lautende ober durch Indossament übertragt
bare Schuldverschreibungen, oder vertretbare andere Werthpapiere

mit Ausnahme von Banknoten und Papiergeld unverschlossen zur

Verwahrung oder als Pfand übergeben sind, ist verpflichtet:
1. diese Werthpapiere unter äußerlich erkennbarer Bezeichnung

jedes Hinterlegers oder Verpfänders gesondert von seinen

eigenen Beständen und von denen Dritter aufzubewahren,
2. ein Handelsbuch zu führen, in welches die Werthpapiere

jedes Hinterlegers oder Verpfänders nach Gattung, Nenn-
werth, Nummern oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen
der Stücke einzutragen sind; der Eintragung steht die Be-

zugnahme auf Verzeichnisse gleich, welche neben dem Handels-
buche geführt werden. Die Eintragung kann unterbleiben,
insoweit die Werthpapiere zurückgegeben sind, bevor die
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